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RS OGH 1983/10/6 8Ob521/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1983

Norm

1.DVEheG §76 Abs1

ZPO §482 B3

ZPO §483

Rechtssatz

Die Durchbrechung der Vorschriften der §§ 482, 483 ZPO gilt nur für Berufungsverfahren über Scheidungsbegehren,

Aufhebungsbegehren oder Nichtigkeitserklärungsbegehren selbst, nicht aber auch für die verbundenen

vermögensrechtlichen Ansprüche aus dem Eheverhältnis. Daher darf in zweiter Instanz weder ein verbundenes

Unterhaltsbegehren erweitert werden, noch dürfen zu seiner Unterstützung oder Bekämpfung neue Tatsachen oder

Beweismittel vorgetragen werden.
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